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 DRUCKSACHE 
  
 Nr. 057/2017 
 Amt für Familie, Bildung, Sport und 

Soziales 
 Ilch, Andreas 
 30.03.2017 

Betrifft: Sondervermögen Rominger - Zuschüsse 2017 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Ausschuss für Soziales, Kultur, 
Schule und Sport  

22.06.2017 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 
1. Aus dem Ertrag des Sondervermögens „Rominger“ werden entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung an 
Vereine, Vereinigungen und Einrichtungen Zuschüsse zur teilweisen Finanzierung der von ihnen beantragten 
Vorhaben gewährt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auszahlung der Zuschüsse vorzunehmen und sich die 
zweckentsprechende Verwendung nachweisen zu lassen. 
2. Bei der Entscheidung im Ausschuss am 23.03.2017 wurde versehentlich ein Antrag des Vereins „Lernen und 
Fördern Albstadt e.V.“ nicht eingebracht, für den jetzt die Bewilligung nachträglich erfolgt.  
 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt: P40318001 / 43180000 

Bezeichnung: Sondervermögen Rominger 
Zuweisungen an soziale Organisationen 

  
Aufwendung/Auszahlungen: 16.000  Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr: 17.500  Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt: 17.500  Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
16.000  Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 
Dem SKSS wurde am 23.03.2017 die Ausschüttung des Zuschusses zur Entscheidung vorgelegt.  
Im Rahmen der Prüfung eingegangener Anträge von sozialen Einrichtungen und Vereinen wurde übersehen, 
dass der Verein „Lernen und Fördern Albstadt e.V.“ für eine weitere Maßnahme an der Wilhelm-Hauf-Schule 
einen Zuschuss beantragte. 
 
Für die Einrichtung einer Klassenbücherei der Klassen 6 wurde einem Zuschuss in Höhe von 300 EUR von den 
Ausschussmitgliedern am 23.03.2017 zugestimmt. 
Der Verein beabsichtigt aber noch eine zweite Maßnahme, die zeitglich mit der anderen Maßnahme 
eingereicht, bei der Bearbeitung aber übersehen wurde. 
 
Die Schule möchte den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, zusammen mit dem Tailfinger Künstler Lutz 
Stein ein Graffiti-Projekt zu gestalten. Es gab im Vorfeld ein Schnupperkurs, der so gut ankam, dass nunmehr 
ein das Schulhaus verschönerndes Projekt gestartet werden soll. 
 
Die Maßnahme wird voraussichtlich 600 EUR kosten, wovon 400 EUR nicht gedeckt sind und als Zuschuss 
beantragt werden. 
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